
Bekanntmachung

Gem. § 14 des Ordnungsbehördengeset-
zes (OBG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. Mai 1980 (GV NW S. 528),
zuletzt geändert durch das Gesetz vom
16.10.2014 (GV NW S. 622) in Verbindung
mit § 19 des Gaststättengesetzes vom
05.05.1970 (BGBl I S. 465) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 17.11.2009
(GV NRW S. 626) wird nachfolgende Ver-
fügung erlassen:

1. Für Sonntag, den 20.8.2017, in der
Zeit von 11:00 – 21:00 Uhr, wird für die
unter Ziff. 3 genannte Bereiche das
Mitführen, die Abgabe und der Verkauf
von Gläsern, Glasflaschen und Ge -
tränkedosen verboten.

2. Von dem Verbot des Mitführens, der
Abgabe und des Verkaufs von Gläsern,
Glasflaschen und Getränkedosen sind
ausgenommen ausgewiesene Anlieger,
die sich auf dem Weg zu ihrer Woh-
nung bzw. ihrem Grundstück befinden.

3. Die vorbenannten Verbote gelten für
folgende Bereiche:

Aachener Straße
(von Bundesautobahn bis Pfingsgraben)
Albert-Brülls-Str.
Am Borussiapark
Am Hockeypark
Am Nordpark
Am Sitterhof
Belgrader Str.
Dr.-Alfred-Gerhards-Str.
Dr.-Albert-Jordan-Str.
Enscheder Str.
Gladbacher Str.
(von Pfingsgraben bis Haus-Nr. 299)
Hehn (v. Überquerung BAB bis Parkpl.)
Heinz-Nixdorf-Str.
Helmut-Grashoff-Str.
Hennes-Weisweiler-Allee
Konrad-Zuse-Ring
Lilienthalstr.
Liverpooler Allee

Madrider Str.
St.-Christophorus-Str. 1–60

Das Verbot erstreckt sich im Zweifels-
fall auf beide Straßenseiten. Der
Straßenbereich ist in der vorstehend
dargestellten Karte markiert. Die
Karte ist Bestandteil dieser Allgemein-
verfügung.

4. Die Anordnungen dieser Allgemein -
verfügung sind sofort vollziehbar gem.
§ 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) vom 21.01.1960
(BGBl I S. 17) in der zurzeit gültigen
Fassung.

5. Im Falle der Nichtbeachtung dieser All-
gemeinverfügung wird gemäß § 57
Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit § 62 des
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für
das Land NRW vom 19.2.2003 (GV
NRW Seite 156) unmittelbarer Zwang
in der Form der Wegnahme und Ver-
nichtung  von mitgeführten oder zur
Abgabe oder des Verkaufs bereit -
gestellten Gläsern, Flaschen und
Dosen angedroht.

6. Diese Allgemeinverfügung gilt mit dem
auf die Bekanntmachung folgenden
Tag als bekanntgegeben (§ 41 Abs. 4
Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz
NRW).
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Der Oberbürgermeister gibt bekannt:



Die öffentliche Bekanntgabe eines schrift-
lichen Verwaltungsaktes wird dadurch be-
wirkt, dass nur sein verfügender Teil
ortsüblich bekanntgemacht wird. 
Der vollständige Inhalt dieser Allgemein-
verfügung incl. der dazugehörigen Be-
gründung kann beim Ordnungsamt der
Stadt Mönchengladbach, Hauptstraße
168 in Mönchengladbach, während der
Dienstzeiten montags bis donnerstags
von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr
bis 15.00 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr
bis 12.00 Uhr in Raum 104, 1. Ober -
geschoss, eingesehen werden.

In Vertretung
gez.:
Matthias Engel
Beigeordneter

Die untere Jagdbehörde der Stadt Mön-
chengladbach erlässt folgende

Allgemeinverfügung

(§ 35 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz
für das Land Nordrhein Westfalen)

Gemäß § 22 Abs. 1 Bundesjagdgesetz
(BJG) vom 29.9.1976 (BGBl. I. Seite 2849)
in Verbindung mit § 24 Abs. 2 Landes-
jagdgesetz Nordrhein Westfalen (LJG
NRW) vom 7.12.1994 (GV. NRW 1995 S.2
1997 S. 56) – beide in der zurzeit gültigen
Fassung – wird die in § 2 Abs. 2 Nr. 4 der
Verordnung über die Jagdzeiten und Jagd -
abgabe NRW vom 31.3.2010 (GV. NRW.
S. 237) genannte Schonzeitregelung für
Schwarzwild wie folgt geändert:

Die Schonzeit für Überläufer (Überläu-
ferkeiler und nicht führende Überläufer -
bachen) wird im Stadtgebiet Mönchen-
gladbach mit sofortiger Wirkung bis
zum 31.3.2018 aufgehoben.

§ 22 Abs. 4 Satz 1 BJG gilt auch nach die-
ser Regelung weiterhin uneingeschränkt. 
Nach dieser Rechtsnorm dürfen in den
Setz- und Brutzeiten bis zum Selbständig-
werden der Jungtiere die für die Aufzucht
notwendigen Elterntiere, auch die von
Wild ohne Schonzeit, nicht bejagt werden.

Begründung:

Nach § 24 Abs. 2 LJG NRW kann die
untere Jagdbehörde die Schonzeiten für
bestimmte Gebiete oder einzelne Jagd -
bezirke u.a. aus Gründen der Wild -
seuchenbekämpfung aufheben.
Mit Erlass vom 17.7.2017 (AZ.: III-6-71-
20-00.21) bittet das Ministerium für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Ver -
braucherschutz des Landes Nordrhein
Westfalen die unteren Jagdbehörden, zur
Beseitigung von Abschusshemmnissen
die Schonzeit für Überläufer in ihrem je-
weiligen Zuständigkeitsbereich mit sofor-
tiger Wirkung bis zum 31.3.2018 auf -
zuheben. Die Schonzeit für Überläufer
wird mit dieser Anordnung landesweit auf-
gehoben. Von der Forschungsstelle für

Jagdkunde und Wildschadensverhütung
wird dieses Vorhaben ausdrücklich unter-
stützt.

Die Aufhebung der Schonzeit für Über -
läufer  ist zur Reduzierung der überhöhten
Schwarzwildbestände und zur Absenkung
des Risikos einer Ausbreitung der Afrika-
nischen Schweinepest (ASP) erforderlich
geworden.
Nach einer Information der obersten
Jagdbehörde sind bereits 25 Fälle (Stand:
11.7.17) von ASP bei Wildschweinen in
einem Gebiet im Osten Tschechiens
unweit der Grenze zur Slowakei und nur
80 km entfernt von der österreichischen
Grenze festgestellt worden. Die ASP ist
somit nur noch etwa 300 km von Deutsch-
land entfernt aufgetreten. Bislang war die
ASP innerhalb der Europäischen Union
auf die Regionen im östlichen Polen und
im Baltikum konzentriert. Der nun erfolgte
Übersprung des Virus kam überraschend
und macht auch die hier getroffene Ent-
scheidung notwendig.

Ich weise darauf hin, dass die in dieser
Allgemeinverfügung getroffene Regelung
ausschließlich für die Bejagung von Über-
läuferkeiler und nicht führende Überläufer-
bachen (männliche und weibliche Schwei-
ne im 2. Lebensjahr) gilt. 
Die in der Landesjagdzeitenverordnung
vom 28.5.2015 (§ 1 Abs. 1 Nr. 5) ge troffene
Regelung, dass Frischlinge (noch nicht
einjährige Stücke) ganzjährig bejagt wer-
den dürfen, gilt uneingeschränkt weiter. 

Anordnung der sofortigen Vollziehung:

Die sofortige Vollziehung dieser All -
gemeinverfügung wird gemäß § 80 Abs. 2
Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung – in
der Fassung der Bekanntmachung vom
19.3.1991 (BGBl. I. S. 686) – im öffent -
lichen Interesse angeordnet. Dies bedeu-
tet, dass eine Klage gegen diese All -
gemeinverfügung keine aufschiebende
Wirkung hat und eine Aufhebung der
Schonzeit für Überläufer am Tag nach der
Bekanntmachung wirksam wird.
Die zeitlich befristete Aufhebung der
Schonzeit für Überläufer, verbunden
mit der Anordnung der sofortigen Voll -
ziehung, verfolgt das Ziel, das Risiko
einer Aus breitung der Afrikanischen
Schweinepest durch eine Reduzierung
des ohnehin sehr hohen Schwarzwild -
bestandes ohne Zeitverzug auf ein ver-
tretbares Maß reduzieren zu können. Die
Seuche ist für den Menschen zwar un -
gefährlich, für infizierte Schweine liegt die
Sterblichkeitsrate jedoch bei nahezu
100 Prozent. Zudem können die
Seuchenträger vor ihrem Tod weitere Art-
genossen anstecken. Infizierte Wild-
schweine stellen zudem eine ständige
Gefahr für Hausschweine dar. Betroffene
Hausschweinbestände müssen aufgrund
der enormen Gefährlichkeit dieser Seu-
che grundsätzlich gekeult werden.

Hinweise:

- Diese Allgemeinverfügung kann jeder-
zeit mit Wirkung für die Zukunft wider-

rufen werden, wenn die Voraussetzun-
gen für die Aufhebung der Schonzeit
entfallen.

- Diese Verfügung wird hiermit gemäß
§ 41 Abs. 3 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein -
Westfalen vom 12.11.1999 (GV NRW
1999 Seite 602) öffentlich bekannt ge-
macht. Sie wird am Tag nach der
Bekannt machung im Amtsblatt der
Stadt Mönchengladbach wirksam.

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb
von einem Monat nach Bekanntgabe beim
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Basti-
onstraße 39 in 40213 Düsseldorf, schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle des Gerichts
Klage erhoben werden.

Die Klage kann auch in elektronischer
Form nach Maßgabe der „Verordnung
über den elektronischen Rechtsverkehr
bei den Verwaltungsgerichten und Finanz-
gerichten im Lande Nordrhein Westfalen“
– ERVVO VG/FG – vom 7.11.2012 (GV NW
S. 548) – in der jeweils geltenden Fassung
– eingereicht werden. Das elektronische
Dokument muss mit einer qualifizierten
Signatur nach § 2 Nr. 3 des Signatur -
gesetzes vom 16.5.2001 (BGBl. I. S. 876)
versehen sein und an die elektronische
Poststelle des Gerichts übermittelt wer-
den. Bei der Verwendung der elektroni-
schen Form sind besondere Rahmen -
bedingungen zu beachten. Die besonde-
ren technischen Voraussetzungen sind
unter www.egvp.de aufgeführt.

Sollte die Frist durch das Verschulden
eines Bevollmächtigten versäumt werden,
würde dessen Verschulden Ihnen zu -
gerechnet werden.

Gegen die Anordnung der sofortigen Voll-
ziehung kann gem. § 80 Abs. 5 der
Verwaltungsgerichtsordnung die Wieder-
herstellung der aufschiebenden Wirkung
beantragt werden. Der Antrag ist beim
Verwaltungsgericht Düsseldorf (Anschrift
siehe oben) zu stellen.

Mönchengladbach, den 20.7.2017
Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
Ordnungsamt – untere Jagdbehörde

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Bürgerservice – 41050 Mönchen-
gladbach, vergibt in öffentlicher Aus-
schreibung:

Ort der Leistung:
verschiedene Lieferstellen innerhalb der
Stadt Mönchengladbach
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Art und Umfang der Leistung:
Lieferung und Aufbau von 6 Wertschutz-
schränken für den Bürgerservice der Stadt
Mönchengladbach

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
Lieferung spätestens 8 Wochen nach Auf-
tragserteilung

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Schmitz, Tel. 02161/25-53 105

Vergaberechtl. Auskunft erteilt:
Herr Halbowski, Tel. 02161/25-25 66
e-mail: zentrale-dienste@
moenchengladbach.de

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort auf der Verga-
beplattform www.evergabe.nrw.de unter
der Vergabenummer 10-2017-016.

Ablauf der Angebotsfrist:
10.08.2017, 12:00 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Stadt Mönchengladbach
Fachbereich Personal, Organisation und IT, 
Abt. Zentrale Dienste (10.40)
Wilhelm-Strauß-Straße 50 – 52
41236 Mönchengladbach
- schriftlich -
Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 

- Zahlung von Steuern sowie der Bei -
träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen:
Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und
Mindestentlohnung für Dienst- und Bau-
leistungen gem. TVgG, Die Verpflich-
tungserklärung ist, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt wird, vom Bestbieter
auf Anforderung durch den Auftraggeber
innerhalb von 5 Werktagen vorzulegen.
Eine Nichtvorlage innerhalb der genann-
ten Frist führt zum Ausschluss des Ange-
botes.

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Bindefrist:
20.09.2017

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über

nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§22 EG VOL/A.Bei der Eröffnung der An-
gebote sind die Bieter bzw. ihre Bevoll-
mächtigten nicht zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Personal, Organisation und IT

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Personal, Organisation und IT –
41050 Mönchengladbach, vergibt in
öffentlicher Ausschreibung

Ort der Leistung:
Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Netzarbeiten „VitusNet“ 2017

Aufteilung in Lose:
ja, Lose I – VIII
Ein Bieter kann sich für ein Los, mehrere
Lose oder alle Lose bewerben. 

Ausführungsfrist:
IV. Quartal 2017

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Lipperson, Tel. 02161/25 – 3027

Vergaberechtl. Auskunft erteilt:
Herr Kirberich, Tel. 02161 – 25-2561
Mail: zentrale-dienste@
moenchengladbach.de

Die Angebotsunterlagen sind erhältlich
und einzusehen ab sofort auf der Ver -
gabeplattform evergabe.nrw.de unter der
Vergabenummer 10-2017-017

Ablauf der Angebotsfrist:
16.08.2017, 12:00 Uhr

Einzureichen schriftlich in deutscher
Sprache bei:
Stadt Mönchengladbach
Fachbereich Personal, Organisation und IT
Submissionsstelle VOL, Zimmer 022
Wilhelm-Strauß-Straße 50 – 52
41236 Mönchengladbach

Folgende Eignungsnachweise werden
gefordert:
Liste vergleichbarer Referenzen, zur Si-
cherstellung der Eignung in Art, Umfang
und Qualität der geforderten Leistung im
öffentlichen Sektor zzgl. Einer vollständi-
gen Liste aller Partner mit der dazugehöri-
gen Beschreibung aller Leistungsgegen-
stände.

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue

und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Die Verpflichtungserklärung ist, wenn
sie nicht mit dem Angebot vorgelegt
wird, vom Bestbieter auf Anforderung
durch den Auftraggeber innerhalb von

5 Werktagen vorzulegen. Eine Nicht-
vorlage innerhalb der genannten Frist
führt zum Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Bindefrist:
16.10.2017

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§22 EG VOL/A. Bei der Eröffnung der An-
gebote sind die Bieter bzw. ihre Bevoll-
mächtigten nicht zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Personal, Organisation und IT

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Gebäudemanagement, Abteilung
Planung –, 41050 Mönchengladbach, ver-
gibt in öffentlicher Ausschreibung

Art des Auftrages:
Bauauftrag und Planung 

Ort der Ausführung:
Erweiterung Grundschule Regentenstr. 87a

Art und Umfang der Leistung:
Werkvertrag – Holzmodulbauweise (BS)
mit Planungsleistungen –
(Werkvertrag: schlüsselfertige Holzmodul-
bauweise in Brettschichtholt (BS) mit
Fundamentherstellung und Pausenüber -
da chung, mit Architektenleistungen
gemäß HOAI LP 4-9)

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
Planung LP 4+5: 43. KW 2017 – 09. KW
2018; Ausführung: 10. KW – 32. KW 2018

Nebenangebote werden zugelassen:
nur bei gleichzeitiger Abgabe eines
Hauptangebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Janke, Telefon: 02161/25-8912

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2017-141

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder E-Mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 
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Ablauf der Angebotsfrist:
15.08.2017, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet am  15.08.2017,
10.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017, statt.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-

legen ist.
Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich

Die Erteilung des Auftrages kann von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung des Finanzamtes
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Krankenkasse
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Berufsgenossenschaft
• gültige Handwerkskarte/Bescheini-

gung der IHK
• Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• jahresdurchschnittlich beschäftigte Ar-

beitskräfte der letzten 3 Jahre
• Angaben zur technischen Ausrüstung

für die Durchführung der Leistung
• Angaben zum für die Leistung und Auf-

sicht vorgesehenen technischen Per-
sonal

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue

und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagsfrist:
27.10.2917

Zuschlagskriterien:
100 %

Zu VOB/A § 12 Abs. 1 Nr. 2 w): Bezirks -
regierung Düsseldorf – Dezernat 34 –,
Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Offenes Verfahren

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Gebäudemanagement, Abteilung
Gebäudetechnik –, 41050 Mönchenglad-
bach, vergibt im Offenen Verfahren

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Gesamtschule Stadtmitte; Karl-Fegers-
Str. 85, Klassentrakt

Art und Umfang der Leistung:
LOS 1: Heizungsinstallation
LOS 2: Sanitärinstallation

Aufteilung in Lose:
2 Lose

Angebote sind möglich für:
alle Lose

Art und Umfang der einzelnen Lose:
LOS 1: 1 Wärmepumpe 56 kW, Puffer-
speicher 1250 Ltr., ca. 250 m Rohrleitung
(DN15 – DN 65), ca. 5.850 lfm Fußboden-
heizungsrohr.
LOS 2: ca. 120 lfm Entwässerungsltg., ca.
300 m Trinkwasserltg., ca. 18 Stk. Einrich-
tungsgegenstände.

Ausführungsfrist:
20.11.2017 – 29.06.2018 (Einzeltermine
nach Bauzeitenplan) 

Nebenangebote werden zugelassen:
nur bei gleichzeitiger Abgabe eines
Hauptangebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Gluth, Telefon: 02161/25-8971

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2017-145

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder E-Mail 
Zentrale-Vergabestelle-
DezernatVI@moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
21.08.2017, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet am 21.08.2017,
10.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017, statt.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOB).

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-

legen ist.
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Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich

Die Erteilung des Auftrages kann von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung des Finanzamtes
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Krankenkasse
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Berufsgenossenschaft
• gültige Handwerkskarte/Bescheini-

gung der IHK
• Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• jahresdurchschnittlich beschäftigte Ar-

beitskräfte der letzten 3 Jahre
• Angaben zur technischen Ausrüstung

für die Durchführung der Leistung
• Angaben zum für die Leistung und Auf-

sicht vorgesehenen technischen Per-
sonal

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue

und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zuschlagsfrist:
20.10.2017

Zu § 21a VOB/A: Vergabekammer Rhein-
land, Spruchkörper Düsseldorf, Am
Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf; Tel.:
0211/475-0; 0211/475-3637; Fax: 0211/
475-3989.

Datum der Absendung der europaweiten
Bekanntmachung an das Amt für amtliche
Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften: 19.07.2017

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Offenes Verfahren

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Gebäudemanagement, Abteilung
Gebäudetechnik –, 41050 Mönchenglad-
bach, vergibt im Offenen Verfahren

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Gesamtschule Stadtmitte, Karl-Fegers-
Str. 85; Klassentrakt

Art und Umfang der Leistung:
Lüftungsinstallation

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
02.01.2018 – 22.06.2018

Nebenangebote werden zugelassen:
nur bei gleichzeitiger Abgabe eines
Hauptangebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Gluth, Telefon: 02161/25-8971

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2017-146

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder E-mail
Zentrale-Vergabestelle-
DezernatVI@moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
21.08.2017, 11.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet am 21.08.2017,
11.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2.Ober ,
Zimmer 2017, statt.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOB).

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-

legen ist.
Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich

Die Erteilung des Auftrages kann von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung des Finanzamtes
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Krankenkasse
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Berufsgenossenschaft
• gültige Handwerkskarte/Bescheini-

gung der IHK
• Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• jahresdurchschnittlich beschäftigte Ar-

beitskräfte der letzten 3 Jahre
• Angaben zur technischen Ausrüstung

für die Durchführung der Leistung
• Angaben zum für die Leistung und Auf-

sicht vorgesehenen technischen Per-
sonal

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue

und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zuschlagsfrist:
20.10.2017
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Zu § 21a VOB/A: Vergabekammer Rhein-
land, Spruchkörper Düsseldorf, Am
Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf; Tel.:
0211/475-0; 0211/475-3637; Fax: 0211/
475-3989.

Datum der Absendung der europaweiten
Bekanntmachung an das Amt für amtliche
Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften: 19.07.2017

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Offenes Verfahren

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Gebäudemanagement, Abteilung
Gebäudetechnik –, 41050 Mönchenglad-
bach, vergibt im Offenen Verfahren

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Gesamtschule Stadtmitte, Karl-Fegers-
Str. 85, Mensa/Forum

Art und Umfang der Leistung:
Lüftungsinstallation

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
15.01.2018 – 08.06.2018

Nebenangebote werden zugelassen:
nur bei gleichzeitiger Abgabe eines
Hauptangebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Gluth, Telefon: 02161/25-8971

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2017-147

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
22.08.2017, 11.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet am 22.08.2017,
11.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus 
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss , Zimmer 2017, statt.

Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOB).

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-

legen ist.
Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich

Die Erteilung des Auftrages kann von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung des Finanzamtes
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Krankenkasse
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Berufsgenossenschaft
• gültige Handwerkskarte/Bescheini-

gung der IHK
• Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• jahresdurchschnittlich beschäftigte Ar-

beitskräfte der letzten 3 Jahre
• Angaben zur technischen Ausrüstung

für die Durchführung der Leistung
• Angaben zum für die Leistung und Auf-

sicht vorgesehenen technischen Per-
sonal

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue

und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und

der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zuschlagsfrist:
21.10.2017

Zu § 21a VOB/A: Vergabekammer Rhein-
land, Spruchkörper Düsseldorf, Am
Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf; Tel.:
0211/475-0; 0211/475-3637; Fax: 0211/
475-3989.

Datum der Absendung der europaweiten
Bekanntmachung an das Amt für amtliche
Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften: 19.07.2017

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Offenes Verfahren

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Gebäudemanagement, Abteilung
Gebäudetechnik –, 41050 Mönchenglad-
bach, vergibt im Offenen Verfahren

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Gesamtschule Stadtmitte; Karl-Fegers-
Str. 85, Mensa/Forum

Art und Umfang der Leistung:
LOS 1: Heizungsinstallation
LOS 2: Sanitärinstallation

Aufteilung in Lose:
2 Lose

Angebote sind möglich für:
alle Lose

Art und Umfang der einzelnen Lose:
LOS 1: 1 Wärmepumpe 56 kW, Trinkwas-
serspeicher 500 Ltr, Pufferspeicher 800
Ltr., Heizungsverteiler mit 4 Heizkreisen,
ca. 400 m Rohrleitung (DN15 – DN 65), ca.
3.700 lfm Fußbodenheizungsrohr.
LOS 2: ca. 60 lfm Entwässerungsltg., ca.
500 m Trinkwasserltg., ca. 16 Stk. Einrich-
tungsgegenstände.

Ausführungsfrist:
15.01.2018 – 08.06.2018 
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Nebenangebote werden zugelassen:
nur bei gleichzeitiger Abgabe eines
Hauptangebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Gluth, Telefon: 02161/25-8971

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2017-148

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder  E-mail
Zentrale-Vergabestelle-
DezernatVI@moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
24.08.2017, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet am 24.08.2017,
10.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), Ober -
geschoss, Zimmer 2017, statt.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOB).

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-

legen ist.

Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich

Die Erteilung des Auftrages kann von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung des Finanzamtes
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Krankenkasse
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Berufsgenossenschaft
• gültige Handwerkskarte/Bescheini-

gung der IHK
• Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• jahresdurchschnittlich beschäftigte Ar-

beitskräfte der letzten 3 Jahre
• Angaben zur technischen Ausrüstung

für die Durchführung der Leistung
• Angaben zum für die Leistung und Auf-

sicht vorgesehenen technischen Per-
sonal

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue

und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zuschlagsfrist:
23.10.2017

Zu § 21a VOB/A: Vergabekammer Rhein-
land, Spruchkörper Düsseldorf, Am Bon-
neshof 35, 40474 Düsseldorf; Tel.:
0211/475-0; 0211/475-3637; Fax:
0211/475-3989.

Datum der Absendung der europaweiten
Bekanntmachung an das Amt für amtliche
Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften: 19.07.2017

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Offenes Verfahren

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Gebäudemanagement, Abteilung
Gebäudetechnik –, 41050 Mönchenglad-
bach, vergibt im Offenen Verfahren

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Gesamtschule Stadtmitte, Karl-Fegers-
Str. 85, Klassentrakt und Mensa/Forum

Art und Umfang der Leistung:
MSR-Technik

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
08.01.2018 – 29.06.2018

Nebenangebote werden zugelassen:
nur bei gleichzeitiger Abgabe eines
Hauptangebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Gluth, Telefon: 02161/25-8971

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2017-149

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder E-mail
Zentrale-Vergabestelle-
DezernatVI@moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
24.08.2017, 11.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet am 24.08.2017,
11.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), Ober -
geschoss, Zimmer 2017, statt.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOB).

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz
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- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-

legen ist.
Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich

Die Erteilung des Auftrages kann von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung des Finanzamtes
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Krankenkasse
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Berufsgenossenschaft
• gültige Handwerkskarte/Bescheini-

gung der IHK
• Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• jahresdurchschnittlich beschäftigte Ar-

beitskräfte der letzten 3 Jahre
• Angaben zur technischen Ausrüstung

für die Durchführung der Leistung
• Angaben zum für die Leistung und Auf-

sicht vorgesehenen technischen Per-
sonal

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue

und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zuschlagsfrist:
23.10.2017

Zu § 21a VOB/A: Vergabekammer Rhein-
land, Spruchkörper Düsseldorf, Am Bon-
neshof 35, 40474 Düsseldorf; Tel.:
0211/475-0; 0211/475-3637; Fax:
0211/475-3989.

Datum der Absendung der europaweiten
Bekanntmachung an das Amt für amtliche
Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften: 19.07.2017

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – 

Offenes Verfahren

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Gebäudemanagement, Abteilung
Gebäudetechnik –, 41050 Mönchenglad-
bach, vergibt im Offenen Verfahren

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Gesamtschule Stadtmitte; Karl-Fegers-
Str. 85, Klassentrakt und Mensa/Forum

Art und Umfang der Leistung:
Dämmarbeiten

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
02.01.2018 – 06.04.2018

Nebenangebote werden zugelassen:
nur bei gleichzeitiger Abgabe eines
Hauptangebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Gluth, Telefon: 02161/25-8971

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2017-150

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder  E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
25.08.2017, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet am 25.08.2017,
10.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), Ober -
geschoss, Zimmer 2017, statt.

Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOB).

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-

legen ist.
Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich

Die Erteilung des Auftrages kann von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung des Finanzamtes
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Krankenkasse
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Berufsgenossenschaft
• gültige Handwerkskarte/Bescheini-

gung der IHK
• Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• jahresdurchschnittlich beschäftigte Ar-

beitskräfte der letzten 3 Jahre
• Angaben zur technischen Ausrüstung

für die Durchführung der Leistung
• Angaben zum für die Leistung und Auf-

sicht vorgesehenen technischen Per-
sonal

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue

und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
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der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zuschlagsfrist:
24.10.2017

Zu § 21a VOB/A: Vergabekammer Rhein-
land, Spruchkörper Düsseldorf, Am
Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf; Tel.:
0211/475-0; 0211/475-3637; Fax: 0211/
475-3989.

Datum der Absendung der europaweiten
Bekanntmachung an das Amt für amtliche
Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften: 19.07.2017

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – 

Offenes Verfahren

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Gebäudemanagement, Abteilung
Gebäudetechnik –, 41050 Mönchenglad-
bach, vergibt im Offenen Verfahren

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Gesamtschule Stadtmitte, Karl-Fegers-
Str. 85

Art und Umfang der Leistung:
Elektroarbeiten für Neubau Mensa/Forum
und Klassentrakt

Aufteilung in Lose:
4 Lose

Angebote sind möglich für:
alle Lose

Art und Umfang der einzelnen Lose:
Los 1, Elektro Klassentrakt, Nieder-
spannung
1 Freiland-Zähler- und Kabelverteiler
400A als Hausanschluss, 2 Standschrän-
ke und 2 Wandverteiler, 140 KNX-Kompo-
nenten zur Gebäudeautomation, Installa-
tionen über 2x 800m², 280 Anbau- und
Einbau-Leuchten, 1 Mastleuchte, 1 Zen-
tralbatterieanlage mit 70 Sicherheitsleuch-
ten, Baustrom und Baubeleuchtung

Los 2, Elektro Klassentrakt, Kleinspan-
nung

2 EDV-Standschränke mit passiver Daten-
technik LWL und 200 Cat-Anschlüssen, 1
Brandmeldeanlage mit 2 Ringen 10 Hand-
meldern und 50 Sirenen für Hausalarm, 1
Amok-Warnanlage für den Klassentrakt
mit 18 Sprechstellen zzgl. Lizenzen sowie
45 Lautsprechern, 1 Amok-Warnanlage
für die Mensa mit 3 Sprechstellen zzgl. Li-
zenzen sowie 55 Lautsprechern, Amok-
Zentralentechnik mit IP-Server und ELA

Los 3, Elektro Mensa/Forum, Nieder-
spannung
2 Standschränke und 1 Wandverteiler, 70
KNX-Komponenten zur Gebäudeautoma-
tion, Installationen über 1x 900m², 110
Anbau- und Einbau-Leuchten, 1 Zentral-
batterieanlage mit 50 Sicherheitsleuchten,
Baustrom und Baubeleuchtung

Los 4, Elektro Mensa/Forum, Kleinspan-
nung
1 EDV-Standschrank mit passiver Daten-
technik LWL und 40 Cat-Anschlüssen, 1
Brandmeldeanlage mit 3 Ringen 10 Hand-
meldern 20 Multisensormelder und 50 Si-
renen für Hausalarm

Ausführungsfrist:
20.11.2017 – 17.08.2018

Nebenangebote werden zugelassen:
nur bei gleichzeitiger Abgabe eines
Hauptangebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Meichsner, Telefon: 02161/25-8983

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2017-152

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), 2. Ober -
geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder  E-mail
Zentrale-Vergabestelle-
DezernatVI@moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
31.08.2017, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet am 31.08.2017,
10.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), Ober -
geschoss, Zimmer 2017, statt.
Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOB).

Sicherheitsleistung:
5 %

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-

legen ist.
Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich

Die Erteilung des Auftrages kann von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung des Finanzamtes
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Krankenkasse
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Berufsgenossenschaft
• gültige Handwerkskarte/Bescheini-

gung der IHK
• Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• jahresdurchschnittlich beschäftigte Ar-

beitskräfte der letzten 3 Jahre
• Angaben zur technischen Ausrüstung

für die Durchführung der Leistung
• Angaben zum für die Leistung und Auf-

sicht vorgesehenen technischen Per-
sonal

• weitere Eignungsnachweise
Zertifikat zur Planung und Errichtung
von Brandmeldeanlagen nach DIN
14675

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue

und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen
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- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zuschlagsfrist:
30.10.2017

Zu § 21a VOB/A: Vergabekammer Rhein-
land, Spruchkörper Düsseldorf, Am
Bonneshof 35, 40474 Düsseldorf; Tel.:
0211/475-0; 0211/475-3637; Fax: 0211/
475-3989.

Datum der Absendung der europaweiten
Bekanntmachung an das Amt für amtliche
Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften: 21.07.2017

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Straßenbau und Verkehrstechnik,
Abteilung Straßen- und Ingenieurbau –,
41050 Mönchengladbach, vergibt in öf-
fentlicher Ausschreibung

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Einrichtung einer zusätzlichen Linksabbie-
gerspur vom Stockholtweg auf die Frie-
densstraße zur Umsetzung des BP 765/S

Art und Umfang der Leistung:
Straßenbau

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
23.10.2017 – 17.11.2017

Nebenangebote werden zugelassen:
nur bei gleichzeitiger Abgabe eines
Hauptangebotes

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Hellmich, Telefon: 02161/25-9079

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2017-139

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), Ober -

geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
08.08.2017, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017

Die Submission findet am  08.08.2017,
10.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), Ober -
geschoss, Zimmer 2017, statt.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-

legen ist.
Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich

Die Erteilung des Auftrages kann von fol-
genden Nachweisen abhängig gemacht
werden:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung des Finanzamtes
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Krankenkasse
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Berufsgenossenschaft
• gültige Handwerkskarte/Bescheini-

gung der IHK
• Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• jahresdurchschnittlich beschäftigte Ar-

beitskräfte der letzten 3 Jahre

• Angaben zur technischen Ausrüstung
für die Durchführung der Leistung

• Angaben zum für die Leistung und Auf-
sicht vorgesehenen technischen Per-
sonal

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue

und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagsfrist:
18.09.2017

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zu VOB/A § 12 Abs. 1 Nr. 2 w): Bezirks -
regierung Düsseldorf – Dezernat 34 –,
Postfach 30 08 65, 40408 Düsseldorf

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Straßenbau und Verkehrstechnik,
Abteilung Verkehrs- und Kommunikati-
onstechnik –, 41050 Mönchengladbach,
vergibt in öffentlicher Ausschreibung

Ort der Leistung:
Stadtgebiet Mönchengladbach

Art und Umfang der Leistung:
Überprüfung der Standsicherheit von Be-
leuchtungsmasten und Überspannungen

Aufteilung in Lose:
2 Lose

Art und Umfang der einzelnen Lose:
Los 1: Straßenbeleuchtungsmasten
Los 2: Überspannungen

Angebote sind möglich für:
alle Lose

Ausführungsfrist:
01.10.2017 – 30.04.2018

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Heynckes, Telefon: 02161/25-9081
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Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2017-142

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), Ober -
geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder E-Mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
08.08.2017, 11.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
2. Obergeschoss, Zimmer 2017
- schriftlich

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVL)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen:
- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue

und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Die Verpflichtungserklärung ist, wenn
sie nicht mit dem Angebot vorgelegt
wird, vom Bestbieter auf Anforderung
durch den Auftraggeber innerhalb von
5 Werktagen vorzulegen. Eine Nicht-
vorlage innerhalb der genannten Frist
führt zum Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Bindefrist:
19.09.2017

Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt
der Bewerber den Bestimmungen über
nicht berücksichtigte Angebote gem. § 19/
§22 EG VOL/A.

Bei der Eröffnung der Angebote sind die
Bieter bzw. ihre Bevollmächtigten nicht
zugelassen (VOL).

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Öffentliche Ausschreibung

Die Stadt Mönchengladbach – Fach -
bereich Straßenbau und Verkehrstechnik,
Abteilung Straßen- und Ingenieurbau –,
41050 Mönchengladbach, vergibt in öf-
fentlicher Ausschreibung

Art des Auftrages:
Bauauftrag

Ort der Ausführung:
Barrierefreier Umbau der Bushaltestelle
Viersener Straße – Friedhof

Art und Umfang der Leistung:
Straßenbau 
Hauptmassen:
230 m³ Auffüllböden (bis Z1.2) lösen, la-
den und entsorgen;  30 m³ Auffüllböden
(Z2) lösen, laden und entsorgen; 350 m²
Asphaltaufbruch; 250 m² Betonplatten bis
8 cm lösen, laden und entsorgen; 600 m²
FSS (Kies-Sand 0/32) herstellen; 600 m²
STS (Naturstein 0/45) herstellen; 80 m²
Betonsteinpflasterdecke, grau, 10x20x8
herstellen; 175 m² Betonsteinpflaster-
decke rot herstellen; 260 m² Betonplatten-
belag grau 30x30x8 herstellen; 55 m² Tak-
tile Leitelemente (Noppenplatte 30x30x8)
in anthrazit herstellen; 200 m² Bitumen
gebundene Befestigung feinfräsen; 27 to
AC 8 DN maschinell in Rad- und Gehwe-
gen herstellen

Aufteilung in Lose:
Nein

Ausführungsfrist:
ca. 40. – 45. KW 2017

Nebenangebote werden zugelassen:
Nein

Fachliche Auskunft erteilt:
Herr Höhnel, Telefon: 02161/25-9027

Die Angebotsunterlagen sind digital er-
hältlich und einzusehen ab sofort auf der
Vergabeplattform www.evergabe.nrw.de
unter der Vergabenummer VI/V-2017-153

Bei Fragen zum Verfahren wenden Sie
sich bitte an das Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt – VI/V – Vergabestelle –,
41050 Mönchengladbach, Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), Ober -
geschoss, Zimmer 2017 (Telefon 02161/
25-8014) oder E-mail
Zentrale-Vergabestelle-DezernatVI@
moenchengladbach.de 

Ablauf der Angebotsfrist:
28.08.2017, 10.30 Uhr

Einzureichen in deutscher Sprache bei:
Vergabestelle, Rath. Rheydt
Markt 11 (Eingang G)
Ober geschoss, Zimmer 2017
Die Submission findet am  28.08.2017,
10.30 Uhr, Verwaltungsgebäude Rathaus
Rheydt, Markt 11 (Eingang G), Ober -
geschoss, Zimmer 2017, statt.

Auf Ziffer 29 der städt. Bedingungen (ZVB)
über die Zahlungsweise wird besonders
hingewiesen.

Folgende Eignungsnachweise werden ge-
fordert:
Eigenerklärungen zur/zum: 
- Zahlung von Steuern sowie der Bei -

träge zur Sozialversicherung und zur
Berufsgenossenschaft,

- Straf- oder Bußgeldverfahren in den
letzten 2 Jahren nach dem Schwarz -
arbeiterbekämpfungsgesetz oder dem
Arbeitnehmerentsendegesetz

- Erfüllung der gewerberechtlichen Vor-
aussetzungen

- Vorliegen gültiger Arbeitsgenehmigun-
gen

- Verpflichtungserklärungen gemäß den
Vorgaben des § 4 (Tariftreuepflicht,
Mindestlohn) in Verbindung mit § 8 Ta-
riftreue- und Vergabegesetzes Nord-
rhein-Westfalen sowie der §§ 18
(Berücksichtigung sozialer Kriterien)
und 19 (Frauenförderung) Tariftreue-
und Vergabegesetz Nordrhein-West -
falen

Über diese Eigenerklärungen hinaus wer-
den folgende Unterlagen gefordert:

Bestätigung der Einwohnermeldebehörde
über die Beantragung der Erteilung eines
Auszuges aus dem Bundeszentralregister
(§ 30 Abs. 5 des Bundeszentralregister -
gesetzes), welcher
• auf Verlangen der Vergabestelle vorzu-

legen ist.
Ausländische Bieter haben gleichwertige
Bescheinigungen ihres Herkunftslandes
vorzulegen. Die Vorlage ist zur Objektivie-
rung der Eigenerklärung erforderlich

Es sind folgende Nachweise mit dem An-
gebot vorzulegen:
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung des Finanzamtes
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Krankenkasse
• aktuelle Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der Berufsgenossenschaft
• gültige Handwerkskarte/Bescheini-

gung der IHK
• Umsatz der letzten 3 Geschäftsjahre
• Liste vergleichbarer Referenzobjekte
• jahresdurchschnittlich beschäftigte Ar-

beitskräfte der letzten 3 Jahre
• Angaben zur technischen Ausrüstung

für die Durchführung der Leistung
• Angaben zum für die Leistung und Auf-

sicht vorgesehenen technischen Per-
sonal

Es wird gebeten, die nachfolgende Ver-
pflichtungserklärung auszufüllen und den
nachfolgenden Nachweis beizufügen:
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- Verpflichtungserklärung zu Tariftreue
und Mindestentlohnung für Dienst- und
Bauleistungen gem. TVgG, 

- Nachweise zur Beitragsentrichtung zur
gesetzlichen Sozialversicherung und
der gemeinsamen Einrichtung der Ta-
rifvertragsparteien gemäß § 10 Tarif-
treue- und Vergabegesetz Nordrhein-
Westfalen

- Die Verpflichtungserklärung und der
Nachweis sind, wenn sie nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden, vom Best-
bieter auf Anforderung durch den Auf-
traggeber innerhalb von 5 Werktagen
vorzulegen. Eine Nichtvorlage inner-
halb der genannten Frist führt zum
Ausschluss des Angebotes.

Zuschlagsfrist:
27.09.2017

Zuschlagskriterien:
100 % Preis

Zu VOB/A § 12 Abs. 1 Nr. 2 w): Bezirksre-
gierung Düsseldorf – Dezernat 34 –, Post-
fach 30 08 65, 40408 Düsseldorf

Stadt Mönchengladbach
Der Oberbürgermeister
– Dezernat Planen, Bauen,
Mobilität, Umwelt –

Aufgebot
eines Sparkassenbuches

Für das nachstehend aufgeführte verlo-
rengegangene Sparkassenbuch, ausge-
stellt von der Stadtsparkasse Mönchen-
gladbach, ist die Kraftloserklärung bean-
tragt worden:

Sparkassenbuch-Nr.:

3411595410

Der/Die Inhaber/in des vorgenannten
Sparkassenbuches wird aufgefordert, bin-
nen drei Monaten, spätestens am 11. Ok-
tober 2017, seine/ihre Rechte anzumelden
und das Sparkassenbuch vorzulegen, an-
dernfalls wird dieses für kraftlos erklärt.

Mönchengladbach, den 11. Juli 2017

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand

Kraftloserklärung
von Sparkassenbüchern

Die nachstehend aufgeführten, verloren-
gegangenen Sparkassenbücher, aus -
gestellt von der Stadtsparkasse Mön-
chengladbach, wurden am 5. Juli 2017
durch Beschluss des Sparkassenvorstan-
des für kraftlos erklärt:

Sparkassenbuch-Nrn.:

3412279980
3412421632

Dieser Beschluss des Sparkassenvorstan-
des kann nur durch Klage nach Maßgabe
der §§ 957, 958 ZPO angefochten wer-
den.

Mönchengladbach, den 7. Juli 2017

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand

Kraftloserklärung
eines Sparkassenbuches

Das nachstehend aufgeführte verloren -
gegangene Sparkassenbuch, ausgestellt
von der Stadtsparkasse Mönchenglad-
bach, wurde am 5. Juli 2017 durch Be-
schluss des Sparkassenvorstandes für
kraftlos erklärt:

Sparkassenbuch-Nr.:

3502027034

Dieser Beschluss des Sparkassenvorstan-
des kann nur durch Klage nach Maßgabe
der §§ 957, 958 ZPO angefochten wer-
den.

Mönchengladbach, den 10. Juli 2017

STADTSPARKASSE
MÖNCHENGLADBACH
Der Vorstand
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